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RS UVS Kärnten 2002/11/28 KUVS-
1828-1829/2/2002

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.11.2002

Rechtssatz

Der Beschuldigte ist vom verwaltungsstrafrechtlichen Vorwurf, er habe sein Kraftfahrzeug in einer gebührenp1ichtigen

Kurzparkzone abgestellt, ohne den tatsächlichen Zeitpunkt des Beginnes des Abstellvorganges deutlich sichtbar

gemacht zu haben, dann exkulpiert, wenn der Beschuldigte im Besitz eines Ausweises gemäß § 29b StVO, ausgestellt

von der Bezirkshauptmannschaft A ist und diesen an der Frontseite des KFZ anbrachte. (Einstellung des Verfahrens)

Schlagworte

Kurzparkzone, Gebührenpflicht, Gebührenpflichtbefreiung, Ausweis, Befreiungsausweis

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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